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KENNZAHLEN (in Mio. EUR) 2016 2015

Umsatz 1.444,3 1.388,9
 davon Inland 735,5 709,0
 davon Ausland 708,8 679,9
EBITDA 200,9 186,4
EBIT 144,9 136,3
EBT 123,4 109,3
Konzern-Jahresüberschuss  
(Ergebnis nach Steuern) 80,4 68,3

Operativer Cashflow 137,9 157,3
Cashflow aus Geschäftstätigkeit 114,6 130,9
Cashflow aus Investitionstätigkeit -104,5 -112,8
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -14,9 -3,1

Ergebnis je Aktie (in EUR) 3,27 2,78
Cashflow je Aktie (in EUR) 4,69 5,36
Dividende je Aktie (in EUR) 1,35* 1,20

31.12.2016 31.12.2015

Bilanzsumme 1.521,6 1.419,8
Eigenkapital 644,6 595,4
Nettoverschuldung 376,6 356,3
Liquide Mittel 127,2 132,2
Eigenkapitalquote in % 42,4 41,9

Eigenkapital der AG 806,9 761,2
Eigenkapitalquote der AG in % 59,3 59,7

Beteiligungen (Anzahl zum 31.12.) 44 44

 
* Vorbehaltlich der Zustimmung der HV am 24. Mai 2017 

FINANZKENNZAHLEN
2016
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Hiermit laden wir unsere Aktionärinnen 
und Aktionäre ein zu der 26. ordentlichen 

Hauptversammlung am Mittwoch, 
den 24. Mai 2017, um 10.30 Uhr (MESZ) im 
Rheinsaal des Congress-Centrums Nord 

Kölnmesse, 2.OG, Deutz-Mülheimer Straße 111, 
50679 Köln.

EINLADUNG ZUR  
ORDENTLICHEN  
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DER 
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2 Haupt ver sammlung der INDUS Holding AG

TAGESORDNUNG

1 
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
und des gebilligten Konzernabschlusses, 
jeweils zum 31. Dezember 2016, sowie 
des zusammengefassten Lageberichtes für 
die INDUS Holding Aktiengesellschaft und 
den Konzern mit dem erläuternden Bericht 
des Vorstands zu den Angaben nach 
§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 
zum 31. Dezember 2016

Die vorgenannten Unterlagen stehen im Internet  

unter https://www.indus.de/investor-relations/ 

hauptversammlung.html ab dem Zeitpunkt der 

Einberufung zur Verfügung.

2 
Beschlussfassung über die Gewinn-
verwendung für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den 

Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe 

von EUR 77.251.142,37 wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende von  

1,35 EUR je dividendenberechtigter  

Stückaktie (24.450.509): EUR 33.008.187,15

Einstellung in andere  
Gewinnrücklagen:  EUR 42.500.000,00

Gewinnvortrag:  EUR 1.742.955,22

 

Bilanzgewinn: EUR 77.251.142,37

Die Dividende wird am 26. Mai 2017 ausgezahlt.

3 
Beschlussfassung über die Entlastung 
der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 

Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern 

des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 

2016 Entlastung zu erteilen.

4 
Beschlussfassung über die Entlastung 
der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den 

im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglie-

dern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im 

Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

5 
Wahl des Abschlussprüfers und 
des Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2017

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsaus-

schusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die Ebner 

Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, 

zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft und 

den Konzern für das Geschäftsjahr 2017 zu 

wählen. 
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6 
Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit von vier der sechs Aufsichtsrats-

mitglieder der Gesellschaft, und zwar der Herren 

Helmut Späth, Dr. Jürgen Allerkamp, Dr. Ralf 

Bartsch und Hans Joachim Selzer, endet mit der 

Beendigung der Hauptversammlung am 24. Mai 

2017.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach 

§§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung 

mit Ziffer 6.1 der Satzung der INDUS Holding 

AG aus sechs von der Hauptversammlung zu 

wählenden Mitgliedern zusammen. 

Somit sind von der Hauptversammlung vier 

Mitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft 

zu wählen. Die Wahlen sollen im Wege der Ein-

zelabstimmung durchgeführt werden.

Nach § 3 (1) der Geschäftsordnung des Auf-

sichtsrats der Gesellschaft können nur Personen 

zur Wahl vorgeschlagen werden, die nicht älter 

als 70 Jahre sind. Daher wird Herr Selzer in die-

sem Jahr nicht noch einmal zur Wahl stehen.

Die Hauptversammlung ist nicht an Wahl-

vorschläge gebunden. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor:

a)  Frau Prof. Dr. Nadine Kammerlander, Koblenz, 

Lehrstuhlinhaberin des Lehrstuhls für Familien-

unternehmen, WHU – Otto Beisheim School  

of Management, Vallendar,

b)  Herrn Helmut Späth, Grünwald, stellvertre-

tender Vorstandsvorsitzender der Versiche-

rungskammer Bayern Versicherungsanstalt 

des öffentlichen Rechts, München,

c)  Herrn Dr. Jürgen Allerkamp, Braunschweig, 

Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank 

Berlin, und 

d)  Herrn Dr. Ralf Bartsch, Hemmingen, Spre-

cher der Geschäftsführung der Brüder Schlau 

GmbH & Co. KG, Porta Westfalica,

jeweils für die Zeit bis zum Ablauf der Haupt-

versammlung, die über die Entlastung des Auf-

sichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, 

zu wählen. 
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ERGÄNZENDE ANGABEN ZU  
TAGESORDNUNGSPUNKT 6:

Die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlage-

nen Kandidaten sind bei den nachfolgend auf-

geführten Gesellschaften Mitglied gesetzlich 

zu bildender Aufsichtsräte im Sinne des § 125 

Absatz 1 Satz 5 AktG. Kein Kandidat ist Mitglied 

eines vergleichbaren in- oder ausländischen 

Kontrollgremiums im Sinne des § 125 Absatz 1 

Satz 5 AktG.

a)  Frau Prof. Dr. Nadine Kammerlander 

— Keine

b)  Herr Helmut Späth 

— Ifb AG, Köln, Vorsitzender des  

  Aufsichtsrats 

— Bayerische Beamtenkrankenkasse AG,  

  München 

— Saarland Feuerversicherung AG,  

  Saarbrücken 

— Saarland Lebensversicherung AG,  

  Saarbrücken

Mit Ausnahme der Ifb AG handelt es sich bei 

allen genannten Gesellschaften um Konzern-

gesellschaften des Konzerns Versicherungs-

kammer Bayern.

c)  Herr Dr. Jürgen Allerkamp 

— BPWT Berlin Partner für Wirtschaft und  

  Technologie GmbH, Berlin, stellvertreten- 

  der Vorsitzender des Aufsichtsrats 

— IBB Beteiligungsgesellschaft mbH, Berlin

Die IBB Beteiligungsgesellschaft mbH ist eine 

Konzerngesellschaft der Investitionsbank Berlin.

d)  Herr Dr. Ralf Bartsch 

— Keine

Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corpo-

rate Governance Kodex wird auf Folgendes hin-

gewiesen: 

—  Der Aufsichtsrat hat sich bei den zur Wahl in 

den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten 

vergewissert, dass sie jeweils den zu erwarten-

den Zeitaufwand aufbringen können. 

—  Herr Helmut Späth, Herr Dr. Jürgen Aller-

kamp und Herr Dr. Ralf Bartsch sind bereits 

Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft. 

Herr Späth ist zudem stellvertretender Vor-

standsvorsitzender der Versicherungskam-

mer Bayern, welche mehr als 10 % der stimm-

berechtigten Aktien der Gesellschaft hält. 

Abgesehen davon bestehen nach Einschät-

zung des Aufsichtsrats jeweils keine für die 

Wahlentscheidung eines objektiv urteilen-

den Aktionärs maßgebenden persönlichen 

oder geschäftlichen Beziehungen zwischen 

den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten 

einerseits und der INDUS Holding AG oder 

deren Konzernunternehmen, den Organen 

der INDUS Holding AG oder einem wesent-

lich an der INDUS Holding AG beteiligten 

Aktionär andererseits.
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—  Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen 

Corporate Governance Kodex wird hiermit 

bekanntgegeben, dass vorgesehen ist, Herrn 

Helmut Späth zum Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats zu wählen.

—  Weitere Informationen zu den Kandidaten 

stehen den Aktionären auch unter der Inter-

netadresse https://www.indus.de/investor- 

relations/hauptversammlung.html zur Ver-

fügung. Die vorgeschlagenen Kandidaten 

haben für den Fall ihrer Wahl deren Annahme 

erklärt.

********

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE  
IM ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG DER 
HAUPT  VERSAMMLUNG

Das Grundkapital der INDUS Holding AG in 

Höhe von EUR 63.571.323,62 ist im Zeitpunkt 

dieser Einberufung in 24.450.509 auf den Inha-

ber lautende nennwertlose Stückaktien einge-

teilt. Alle ausgegebenen Aktien gewähren eine 

Stimme und sind stimmberechtigt. 

Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Es 

bestehen keine Aktien unterschiedlicher Gat-

tungen.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME  
AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE  
AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS

ANMELDUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung des Stimmrechts in der Haupt-

versammlung sind nur diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die sich nach Maßgabe der folgenden 

Erläuterungen rechtzeitig anmelden und ihre 

Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung 

des Stimmrechts in der Hauptversammlung 

nachweisen.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich 

auf den Beginn des 21. Tages vor der Haupt-

versammlung beziehen, d. h. auf Mittwoch, den 

3. Mai 2017, 00:00 Uhr (MESZ) – sogenannter 

„Record Date“ oder „Nachweisstichtag“. Ein in 

Textform (§ 126b BGB) erstellter Nachweis des 
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Anteilsbesitzes ist erforderlich und ausreichend; 

hierfür genügt eine entsprechende Bestätigung 

durch ein zur Verwahrung von Wertpapieren 

zugelassenes Institut, insbesondere durch das 

depotführende Institut. Die Bestätigung muss in 

deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteils-

besitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens 

Donnerstag, den 18. Mai 2017, 24:00 Uhr 

(MESZ), zugehen, und zwar unter folgender 

Adresse der für die Gesellschaft empfangs-

berechtigten Stelle 

INDUS Holding AG

c/o C-HV AG

Gewerbepark 10

92289 Ursensollen

Deutschland

Telefax: +49 (0) 9628 92 99 871

E-Mail: hv@anmeldestelle.net

BEDEUTUNG DES NACHWEISSTICHTAGS

Als Aktionär gilt im Verhältnis zur Gesellschaft 

für die Teilnahme an der Hauptversammlung 

und die Ausübung des Stimmrechts nur, wer 

den Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nach-

weisstichtag erbracht hat. Die Teilnahmeberech-

tigung und der Umfang des Stimmrechts richten 

sich nach dem Anteilsbesitz des jeweiligen Akti-

onärs zum Nachweisstichtag. Eine vollständige 

oder teilweise Veräußerung des Anteilsbesitzes 

nach dem Nachweisstichtag bleibt möglich, d. h. 

der Nachweisstichtag führt zu keiner Veräuße-

rungssperre. Eine Veräußerung nach dem Nach-

weisstichtag hat keinen Einfluss auf das Recht 

zur Teilnahme an der Hauptversammlung, auf 

das Stimmrecht oder dessen Umfang. Personen, 

die zum Nachweisstichtag keine Aktien besitzen 

und erst nach dem Nachweisstichtag Aktionär 

der Gesellschaft werden, sind weder teilnahme- 

noch stimmberechtigt.

Der Nachweisstichtag hat keinen Einfluss auf die 

Dividendenberechtigung.

Nach rechtzeitigem Eingang von Anmeldung 

und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der 

Gesellschaft werden den Aktionären Eintritts-

karten für die Hauptversammlung übersandt. 

Diese dienen den Aktionären als Ausweis für die 

Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts. 

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskar-

ten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, 

frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung 

und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die 
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Gesellschaft Sorge zu tragen. Die Übermittlung 

von Mitteilungen nach § 125 AktG ist auch in 

Papierform zulässig.

VERFAHREN BEI STIMMABGABE  
DURCH BRIEFWAHL

Aktionäre, die nicht persönlich an der Haupt-

versammlung teilnehmen, können ihre Stim-

men schriftlich durch Briefwahl abgeben. Hierzu 

steht das auf der Eintrittskarte abgedruckte  

Formular zur Verfügung. Ein Formular zur  

Stimmabgabe per Briefwahl steht auch auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter https://

www.indus.de/investor-relations/hauptver-

sammlung.html zum Herunterladen zur Verfü-

gung. 

Die Briefwahlstimmen sind bis spätestens 

Dienstag, den 23. Mai 2017, um 08:00 Uhr 

(MESZ) an die oben im Abschnitt „Anmeldung“ 

genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder 

E-Mail-Adresse zu senden (die Zeit des Zugangs 

ist maßgebend). 

Weitere Informationen zur Briefwahl erhalten 

die Aktionäre nach fristgemäßer Anmeldung 

zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptver-

sammlung. 

VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE DURCH 
BEVOLLMÄCHTIGTE

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptver-

sammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht 

und sonstige Rechte in der Hauptversamm-

lung unter entsprechender Vollmachtsertei-

lung durch einen Bevollmächtigten, auch durch 

ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von 

Aktionären, ausüben lassen. Auch in diesem 

Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der 

Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Zur 

Vollmachtserteilung kommen sowohl Erklä-

rungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden 

als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. 

Die Bevollmächtigung kann auch noch nach der 

Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversamm-

lung erfolgen. Zur Bevollmächtigung können  

die Formulare verwendet werden, die den Aktio-

nären nach deren ordnungsgemäßer Anmeldung 

zugesandt werden. Ein Vollmachtsformular 

steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter https://www.indus.de/investor-relations/

hauptversammlung.html zum Herunter laden 

zur Verfügung. 

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktio-

närsvereinigung noch diesen gemäß § 135 Abs. 

8 oder § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG 

gleichgestellte Personen oder Institute bevoll-

mächtigt werden, bedürfen die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 

der Textform (§ 126b BGB).

E INL ADUNG UND TAGESORDNUNG
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Für die Bevollmächtigung von Kreditinstitu-

ten, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß 

§ 135 Abs. 8 und § 135 Abs. 10 i. V. m. § 125 

Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder 

Institutionen enthält die Satzung der Gesell-

schaft keine inhaltlichen Vorgaben. Das Gesetz 

verlangt lediglich, dass diese hier genannten zu 

Bevollmächtigenden ihnen erteilte Vollmachten 

nachprüfbar festhalten. Wenn ein Kreditinstitut, 

eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in 

§ 135 AktG genannte Institution oder Person 

bevollmächtigt werden soll, ist es möglich, dass 

die zu bevollmächtigenden Institutionen oder 

Personen eine besondere Form der Vollmacht 

verlangen. Sollte ein Aktionär ein Kreditinsti-

tut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 

der in § 135 AktG genannten Institutionen oder 

Personen bevollmächtigen wollen, so ist drin-

gend anzuraten, sich mit diesen Institutionen 

oder Personen über eine mögliche Form der 

Vollmacht abzustimmen. 

Der erforderliche Nachweis der Bevollmäch-

tigung muss entweder am Tag der Hauptver-

sammlung durch den Bevollmächtigten vorge-

wiesen werden oder der Gesellschaft vorab bis 

spätestens Dienstag, den 23. Mai 2017, um 

08:00 Uhr (MESZ) unter der oben im Abschnitt 

„Anmeldung“ genannten Anschrift, Telefax- 

Nummer oder E-Mail-Adresse zugegangen sein.

STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH STIMM-
RECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, 

von der Gesellschaft benannte, jedoch an die 

Weisungen der Aktionäre gebundene Stimm-

rechtsvertreter bereits vor der Hauptversamm-

lung mit der Ausübung ihres Stimmrechts zu 

bevollmächtigen. Soweit von der Gesellschaft 

benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt 

werden, müssen diesen in jedem Falle Weisun-

gen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt 

werden. Ohne diese Weisungen ist die Voll-

macht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind 

verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Wir 

bitten zu beachten, dass ein Stimmrechtsvertre-

ter keine Weisungen entgegennehmen kann zu 

Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprü-

chen oder zum Stellen von Fragen oder Anträ-

gen und dass er auch nicht für die Abstimmung 

über Verfahrensanträge oder unangekündigte 

Anträge von Aktionären zur Verfügung steht. 

Ein Formular zur Erteilung von Vollmacht 

und Weisungen an einen Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft wird den Aktionären mit der  

Eintrittskarte übermittelt und steht auch im 

Internet unter https://www.indus.de/investor- 

relations/hauptversammlung.html zum Herun- 

ter laden zur Verfügung. Auch bei der Bevoll-

mächtigung eines von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreters bedürfen die Ertei-

lung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft der Textform. Die entsprechenden 
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Vollmachten und Weisungen sind zusammen 

mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung 

bis spätestens Dienstag, den 23. Mai 2017, um 

08:00 Uhr (MESZ) an die oben im Abschnitt 

„Anmeldung“ genannte Anschrift, Telefax- 

Nummer oder E-Mail-Adresse zu senden (die 

Zeit des Zugangs ist maßgebend).

Alternativ zu einer vorherigen Übermittlung der 

Vollmachtserklärung nebst Weisungen an einen 

Stimmrechtsvertreter ist auch eine Übergabe 

an einen Stimmrechtsvertreter während der 

Hauptversammlung möglich.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Per-

son, so ist die Gesellschaft berechtigt, eine oder 

mehrere von diesen Personen zurückzuweisen.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertre-

tung erhalten die Aktionäre zusammen mit der 

Eintrittskarte zur Hauptversammlung. 

NUTZUNG DES INTERNETBASIERTEN  
VOLLMACHTS- UND ABSTIMMUNGSSYSTEMS 

Sie können eine Vollmacht und Weisungen an 

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie 

eine Vollmacht an Dritte auch über unser inter-

netbasiertes Vollmachts- und Abstimmungssys-

tem über die Internetseite https://www.indus.

de/investor-relations/ hauptversammlung.

html erteilen. Dort besteht zudem die Möglich-

keit, Ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. 

Das internetbasierte Vollmachts- und Abstim-

mungssystem kann ab Donnerstag, den 4. Mai 

2017, bis Dienstag, den 23. Mai 2017, um 

08:00 Uhr (MESZ) über den genannten Zugang 

genutzt werden.

Informationen zu unserem internetbasierten 

Vollmachts- und Abstimmungssystem finden 

Sie ab der Freischaltung des Online-Services auf 

unserem Informationsblatt, das unter https://

www.indus.de/investor-relations/hauptver-

sammlung.html abrufbar ist.

E INL ADUNG UND TAGESORDNUNG
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RECHTE DER AKTIONÄRE NACH § 122 ABS. 2,  
§ 126 ABS. 1, § 127, § 131 ABS. 1 AKTG

1

ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG, § 122 
ABS. 2 AKTG

Ein Verlangen von Aktionären, Gegenstände 

auf die Tagesordnung zu setzen und bekannt zu 

machen (§ 122 Abs. 2 AktG), muss der Gesell-

schaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung 

zugegangen sein, also spätestens bis zum Sonn-

tag, den 23. April 2017, 24:00 Uhr (MESZ). 

Das Verlangen ist an folgende Adresse zu richten:

INDUS Holding AG

– Vorstand – 

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach

Deutschland

E-Mail: indus@indus.de

2

GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON 
AKTIONÄREN, § 126 ABS. 1, § 127 AKTG

Gegenanträge von Aktionären gegen Vor-

schläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat 

zu bestimmten Punkten der Tagesordnung und 

Vorschläge von Aktionären für die Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprü-

fern, die vor der Hauptversammlung zugäng-

lich gemacht werden sollen, sind an die oben im 

Abschnitt „Anmeldung“ genannte Anschrift, 

Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu richten. 

Die Gesellschaft wird solche Gegenanträge und 

Wahlvorschläge unverzüglich unter https://

www.indus.de/investor-relations/hauptver-

sammlung.html zugänglich machen, wenn diese 

mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also 

spätestens bis zum Dienstag, den 9. Mai 2017, 

24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft einge-

gangen sind und die übrigen Voraussetzungen 

für eine entsprechende Veröffentlichungspflicht 

gemäß § 126 AktG und § 127 AktG erfüllt sind. 

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge oder 

Wahlvorschläge in der Hauptversammlung nur 

Beachtung finden, wenn sie dort gestellt bzw. 

unterbreitet werden.
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3

AUSKUNFTSRECHT DES AKTIONÄRS,  
§ 131 ABS. 1 AKTG

In der Hauptversammlung steht jedem Aktionär 

bzw. Aktionärsvertreter ein Auskunftsrecht zu 

(§ 131 Abs. 1 AktG). Danach ist ihm auf entspre-

chendes Verlangen in der Hauptversammlung 

vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten 

der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sach-

gemäßen Beurteilung eines Gegenstands der 

Tagesordnung erforderlich ist. 

4

WEITERGEHENDE ERLÄUTERUNGEN

Weitergehende Erläuterungen zu den genannten 

Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 

Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG finden 

sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.indus.de/investor-relations/

hauptversammlung.html zur Ansicht und zum 

Herunterladen.

INFORMATIONEN UND UNTERLAGEN ZUR 
HAUPTVERSAMMLUNG, VERÖFFENTLICHUNGEN  
AUF DER INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die 

der Versammlung zugänglich zu machenden 

Unterlagen, etwaige Anträge von Aktionären 

sowie weitere Informationen (u. a. zu Brief-

wahl und Stimmrechtsvertretung) können  

auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

https://www.indus.de/investor-relations/

hauptversammlung.html eingesehen und her-

untergeladen werden. Sämtliche der Hauptver-

sammlung zugänglich zu machende Unterlagen 

werden darüber hinaus in der Hauptversamm-

lung ausliegen. Als zusätzlichen Service bietet 

die INDUS Holding Aktiengesellschaft ihren  

Aktionären auch weiterhin an, dass auf  

Verlangen eine Abschrift der vorgenannten 

Unterlagen kostenfrei versandt wird.

Gemäß Ziffer 7.14 der Satzung lässt der Vor-

stand eine Übermittlung der Mitteilungen nach 

§ 125 AktG in Papierform zu und ermächtigt 

auch die Kreditinstitute zu einer Übermittlung 

in Papierform.

Bergisch Gladbach, im April 2017

Der Vorstand

E INL ADUNG UND TAGESORDNUNG
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INFORMATIONEN IM INTERNET

Spezielle Informationen rund um die Aktie und 

die Ergebnisentwicklung finden sie über unsere 

Webseite https://www.indus.de in der Rubrik 

Investor Relations. Dort sind Geschäfts- und 

Zwischenberichte der INDUS Holding AG 

abrufbar. Darüber hinaus erhalten sie dort aktu-

elle Meldungen, Präsentationen, Kennzahlen-

übersichten, Informationen zum Börsenkurs 

und zusätzliche Serviceangebote.

https://www.indus.de/investor-relations.html

15. Mai 2017 Zwischenbericht Q1 2017

24. Mai 2017 Hauptversammlung 2017, Köln

14. August 2017 Halbjahresbericht Q2/H1 2017

14. November 2017 Zwischenbericht Q3 2017

FINANZKALENDER

ANFAHRT

PKW-Fahrer folgen bitte den grünen Köln-

messe-Hinweisschildern. Diese leiten Sie im 

Messenahbereich direkt auf die vorgesehenen 

Parkflächen im Bereich des Congress-Centrum 

Nord.

Bahn-Reisende mit Ankunft am Bahnhof  

Köln Messe/Deutz erreichen Sie das Congress- 

Centrum Nord zu Fuß (ca. 1.000 m), indem Sie 

den Hinweisschildern folgen.

Straßenbahn-Reisende nehmen die Bahn-

linien 1 (Richtung Bensberg) oder 9 (Richtung 

Königsforst), die Sie zum Bahnhof Köln-Deutz 

bringen, oder die Bahnlinien 3 (Richtung Thie-

lenbruch) und 4 (Richtung Schlebusch), die Sie 

zur unmittelbar vor dem Congress-Centrum Ost 

liegenden Haltestelle „Kölnmesse“ bringen. Von 

dort folgen Sie der Fußgängerbeschilderung zum 

Congress-Centrum Nord.



Rheinsaal des Congress-Centrums Nord Kölnmesse

Deutz-Mülheimer Straße 111

50679 Köln

Kostenlose Parkplätze auf P21

ANSCHRIFT

Fußweg Taxi Parkplatz Fähre: City/Hbf

S-Bahn Bahnhof U-Bahn Straßenbahnhaltestelle



WWW.INDUS.DE

DIE INDUS-APP: 
kostenloser Download 
im App Store oder direkt 
über nebenstehenden 
QR-Code


